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1. a) Stehen bei N achbeurkundung einer Auslandsgeburt bis
2 3 .1. 19 auf das G eburtsdatum  alle einzutragenden Personenstands-
X II ZB 265/17 merkmale fest oder können diese aufgeklärt werden, darf das

Standesamt die Beurkundung nicht allein wegen des nicht auf- 
klärbaren genauen Geburtsdatum s ablehnen.
b) Ein hinsichtlich des Geburtsdatum s mögliches Verfahren 
auf Feststellung des Personenstands nach § 25 PStG hat in die
sem Fall keinen Vorrang vor einer Beurkundung der Geburt.
c) D ieBeurkundungdcrG eburtm itdem angegebenenG cburts-
datum  ist mit einem auf dessen Unklarheit bezogenen Zusatz 
zu versehen. Eine G eburtsurkunde kann dann nicht ausgestellt 
werden, sondern nur ein Auszug aus dem G eburtenregister.. 1

2. a) D er Schuldner, der ihm zustehende Forderungen zur Absi-
2 4 .1. 19 cherung von eigenen Verbindlichkeiten global abgetreten, das
IX ZR 110/17 Eigentum an Waren in einem Raumsicherungsvertrag über

tragen und Vorbehaltsware käuflich erstanden hat, verliert 
die ihm in der Sichcrungsvcrcinbarung und dem Kaufvertrag 
eingeräumte Befugnis, die abgetretenen Forderungen einzu
ziehen und die sicherungsübertragenen und unter Eigentums- 
vorbehalt erworbenen Waren weiter zu veräußern, nicht ohne 
weiteres, w enn er die E röffnung des Insolvenzverfahrens über 
sein Vermögen beantragt und ein vorläufiger Insolvenzver
walter mit Zustimmungsvorbehalt und Einziehungsbefugnis 
bestellt wird.

. b) Die Einziehung sicherungsabgctretener Forderungen
und die Veräußerung sicherungsübertragener oder unter Ei
gentumsvorbehalt erw orbener Ware ist unberechtigt, wenn 
die Sicherungsrechte der Sicherungsnehmer sich nicht auf 
die Ansprüche auf die Gegenleistung und die eingezogonen 
Geldbeträge oder das eingenommene Entgelt erstrecken, etwa 
dadurch, dass der vorläufige Insolvenzverwalter die zur Si
cherung abgetretenen Forderungen und die Entgelte aus der 
Weiterveräußerung schuldnerfremder Gegenstände auf einem 
zugunsten der Sicherungsnehmer eingerichtetem offenen 
Treuhandkonto einzieht.
c) Darlegungs- und beweispflichtig für die tatsächlichen 
Voraussetzungen eines Ersatzaussondcrungs- und -absonde- 
rungsrcchts ist derjenige, der sich darauf beruft. Dazu gehört 
auch das M erkmal des (durchgehend) unterscheidbaren Vor
handenseins der Gegenleistung in der Masse.
d) Den Insolvenzverwalter trifft hinsichtlich des Vorhanden
seins des Gegenstands in der Masse grundsätzlich eine sekun
däre Darlegungslast. Dem steht nicht entgegen, dass dem Aus- 
und Absonderungsberechtigten gegen den Insolvenzverwalter 
ein gesondert durchsetzbarer A uskunftsanspruch zusteht.
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e) Soweit der Insolvenzverwalter den Auskunftsberechtig
ten auf eine Einsicht in die Bücher und Geschäftspapiere des 
Schuldners verweisen darf, kann er ebenfalls in Erfüllung der 
sekundären Darlegungslast den Aus- und Absonderungsbe
rechtigten auf die Einsicht in die Bücher und Geschäftspapierc 
verweisen.
f) Dervorläufige Insolvenzverwalterkann nichtermächtigtwer
den, durch Raumsicherungsvertrag übertragenes Eigentum und 
Vorbchaltseigentum nach W iderruf der Veräußerungsermächti
gung durch die Berechtigten gegen deren Willen zu veräußern. 10

Das erleichterte Beweismaß des § 287 Z PO  findet Anwendung, 
soweit es um die Frage geht, ob eine haftungsbegründende Pri- 
märverletzung weitere vom  Kläger geltend gemachte G csund- 
heitsbeeinträchtigungen zur Folge hatte (haftungsausfüllende 
Kausalität). Werden unabhängig davon aus der zugrundelie
genden Verletzungshandlung weitere unfallursächliche Pri- 
märverletzungen geltend gemacht, unterfallen diese dem Be
weismaß des § 286 Z P O  (haftungsbegründende Kausalität)... 43

a) Bei den Vorgaben des § 8 Abs. 2 Satz 3 (Anwesenheit ei
nes neutralen Arztes beim Aufklärungsgespräch) und Satz 4 
(Erfordernis einer zu unterzeichnenden Aufklärungsnieder- 
schrift) des Transplantationsgesetzes (TPG) handelt es sich 
um die Aufklärungspflicht des Arztes begleitende Form - und 
Vcrfahrcnsvorschriften. D er Verstoß hiergegen führt nicht zur 
Unwirksam keit der Einwilligung des Lebendorganspenders 
in die Organentnahm e und zu deren Rechtswidrigkeit, son
dern zu einer Beweisskepsis gegenüber der Behauptung einer 
ordnungsgemäßen Aufklärung.
b) D er Einwand, der unter Verstoß gegen § 8 Abs. 2 Satz 1
und 2 TPG  inhaltlich nicht ordnungsgemäß aufgeklärte Le
bendorganspender wäre auch im Falle ordnungsgemäßer 
Aufklärung mit der O rganentnahm e einverstanden gewesen 
(Einwand des rechtmäßigen Alternativverhaltens), ist nicht 
beachtlich, weil dies dem Schutzzweck der gesteigerten Auf
klärungsanforderungen des § 8 T PG  widerspräche..................  55"
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